
  
 

  

   

  
   
 

AQUILANA Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden, 056 203 44 44 

 

Vorgeburtliche Anmeldung 
zur Kapital-Versicherungsdeckung für Tod und Invalidität infolge Krankheit (KTI) 

Mitgliederdaten Vater/Mutter 
Vorname / Name   
   Adresse   
   PLZ, Ort   
 Voraussichtlicher Geburtstermin  
      als Versicherungsnehmer des Generali KTI-Vertrages mit der AQUILANA Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden 
   Vertrags-Nr. KV6006-6905 
 
Gewünschte Versicherung 
Die Todesfall- und Invaliditätsversicherung ist einzeln wie auch in Kombination abschliessbar. Das Unfallrisiko ist nur in Ergänzung zu 
Krankheit versicherbar. Bitte kreuzen Sie die gewünschten Versicherungen deutlich an. 
 
Todesfallkapital      Krankheit      Krankheit/Unfall      Nein 
Versicherungssumme CHF 2'500.- 
Für ein Kind bis einschliesslich Tarifalter 3 kann höchstens ein Todesfallkapital von CHF 2'500.- versichert werden. 

Ich habe zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass das Todesfallkapital für mein Kind ab dem Tarifalter 4 automatisch erhöht wird 
auf CHF 20'000.-. 
Vom Tarifalter 4 bis einschliesslich Tarifalter 14 kann höchstens ein Todesfallkapital von CHF 20'000.- versichert werden. 
 
Invaliditätskapital      Krankheit      Krankheit/Unfall      Nein 

Versicherungssumme CHF .............................................. 
Für Kinder und Jugendliche bis einschliesslich Tarifalter 14 kann höchstens ein Invaliditätskapital von CHF 100'000.- versichert werden. 
 
Versicherungsschutz / Ergänzende Bedingungen 
Versicherer ist die Generali Personenversicherungen AG. Der Versicherungsschutz beginnt am Tag der Geburt. 
 
Bei Neugeborenen erlischt der Versicherungsschutz, wenn innert 2 Jahren ab Geburt ein Geburtsgebrechen gemäss Verordnung über 
Geburtsgebrechen (GgV), eine genetische Erkrankung oder ein genetischer Defekt festgestellt wird. Dies ist dem Krankenversicherer sofort zu melden. 
 
Erklärung 
Für all diese Anmeldung betreffenden Fragen entbinde ich Ärzte, Zahnärzte, Heilanstalten und übrige Medizinalpersonen gegenüber dem 
Versicherer von ihrer Schweigepflicht. Ich erteile dem Versicherer die Ermächtigung zur Bearbeitung der notwendigen Daten oder die 
Datenbearbeitung an Dritte zu übertragen. Diese Einwilligung gilt auch während der Vertragsdauer. Der Versicherer verpflichtet sich, die 
erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Wenn die Daten durch andere Stellen eingesehen oder bearbeitet werden, werden auch 
diese Stellen in die Datenschutzpflicht eingebunden. 
 
Ich bestätige, ein Exemplar der Allgemeinen Versicherungsbedingungen KTI (inkl. vorvertragliche Informationen) erhalten zu haben. 
 
Ort, Datum  Unterschrift des Gesuchstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters 
   
   
   
 
 

 
Wird vom Krankenversicherer nach der Geburt ergänzt: 
 
Vorname / Name   
   Geburtsdatum   
   Weiblich / Männlich   
 
Datum  Unterschrift Sachbearbeiter 
   
   
   
 

Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden, +41 56 203 44 44

  
 
 
 

   

   
 

Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden, +41 56 203 44 44 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Begünstigungskategorien 
Wer ist „Ehegatte“ oder „eingetragene Partnerin/eingetragener Partner“? 
Mann und Frau vom Moment der zivilen Eheschliessung an bis zum Zeitpunkt der Auflösung der Ehe durch Tod oder 
Scheidung. Nur getrenntlebende Eheleute bleiben bis zum rechtskräftigen Scheidungsurteil „Ehegatten“. Der/die 
überlebende eingetragene Partner/in wird dem Ehegatten gleichgestellt, sofern das Zivilstandsamt diese Partnerschaft 
öffentlich beurkundet hat. 
 
Wer sind „direkte Nachkommen“? 
Kinder, inkl. Adoptivkinder. 
 
Was heisst „in erheblichem Masse unterstützt“? 
Die versicherte Person übernimmt gegenüber einer (oder auch mehreren) durch ihn unterstützte(n) Person(en) die 
Funktion des Versorgers. Dies wird gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherungen angenommen, wenn: 
 die versicherte Person mehr als 50% des Unterhaltes der unterstützten Person übernimmt, 
 der Begünstigte wirtschaftlich und nicht bloss ideell von der versicherten Person abhängig ist, 
 dem Begünstigten durch den Wegfall des Versorgers eine wesentliche Beeinträchtigung seiner bisherigen 

Lebensweise droht, 
 es sich um eine regelmässige Unterstützung handelt. 
Die Unterstützung kann sowohl aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift als auch aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
erfolgen. Unterstützte Personen können daher auch sein: Pflegekinder; geschiedene Ehepartner die 
Unterhaltszahlungen erhalten; Lebenspartner, die vor dem Tode der versicherten Person noch nicht fünf Jahre mit ihm 
zusammengelebt haben und auch nicht für gemeinsame Kinder aufkommen müssen; usw. 
 
Was heisst „in den letzten fünf Jahren ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt“? 
Unter diesen Punkt fallen sämtliche Formen von Lebensgemeinschaften (verschiedenen oder gleichen Geschlechtes), 
die vor dem Tod der versicherten Person mindestens fünf Jahre gedauert haben. Eine gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaft, die beim Zivilstandsamt eingetragen ist, fällt nicht unter diese Bestimmung, weil der/die 
überlebende eingetragene Partner/in dem überlebenden Ehegatten gleichgestellt wird. 
 
Was bedeutet „für den Unterhalt … gemeinsamer Kinder“? 
Darunter fallen diejenigen unverheirateten Lebenspartner, die zwar mit der verstorbenen, versicherten Person 
gemeinsame Kinder haben, für deren Unterhalt sie aufkommen, aber nicht bzw. noch nicht fünf Jahre mit ihm 
zusammenlebten. 
 
Regelung bei „Eltern“ und „Geschwister“ 
Die Begünstigung nur eines Elternteils oder nur eines Bruders/einer Schwester ist gemäss Bundesamt für 
Sozialversicherungen zulässig. Ebenso zulässig ist auch die Zuweisung unterschiedlicher Anteile untereinander. 
 
Was bedeutet „übrige Erben“? 
Als übrige Erben gelten nur die gesetzlichen Erben und die mittels letztwilliger Verfügung (Testament oder Erbvertrag) 
eingesetzten Erben. Ein solcher „eingesetzter“ Erbe ist nur, wer eine Quote (Prozentsatz, Anteil) am Erbe erhalten soll. 
 
      Hinweis zu Quote in % bei der Begünstigung 
Die versicherte Person hat die Möglichkeit für den Fall des Ablebens mehrere anspruchsberechtigte Personen zu 
bezeichnen. 
Eine einzelne Quotenangabe von 100% bewirkt, dass erst bei Wegfall dieser begünstigten Person alle nach dieser 
Positions-Nr. aufgeführten weiteren begünstigten Personen – gemäss ihren definierten Quoten – zum Zuge kommen. 
 
Beispiele: 
 Person 1 erhält ein Quotenanteil von 100%. Beim vorzeitigen Ableben der Person 1 wird der Quotenanteil zu je 

50% an die 2. und 3. Person weitergegeben. 
 Mehrere Begünstigte sind mit Quoten (z.B. 25%, 35%, 40%) bezeichnet. Diese ergeben zusammen 100%. Fällt ein 

Begünstigter weg, so fällt sein Anteil den übrigen Begünstigten zu gleichen Teilen zu. 
 

      
 


